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§ 1  Gegenstand 
 
 Die GESELLSCHAFT erbringt Leistungen in Form von 
Professional-Services-Leistungen, Hotline-Service-Leistungen, 
Programmierleistungen (Anpassungsprogrammierung im 
Source Code) in Bezug auf zuvor lizenzierte Standardsoftware 
sowie sonstige Leistungen nach Maßgabe jeweils zu schlie-
ßender Einzelverträge und dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 
Die GESELLSCHAFT erbringt ihre Leistungen nach dem bei 
Auftragserteilung gültigen Stand der Technik. Eine darüber 
hinausgehende Leistung schuldet die GESELLSCHAFT nicht. 
Der Umfang der Leistungen wird in den jeweiligen Einzelver-
trägen bezeichnet. Die Einzelverträge können als Dienstver-
träge oder Werkverträge abgeschlossen werden. Es gelten 
insoweit die nachfolgend beschriebenen besonderen Bedin-
gungen. 
 
§ 2  Vergütungen 
 
1.  Art und Höhe der Vergütung 
Die Einzelheiten der Vergütungen sind grundsätzlich im jewei-
ligen Einzelvertrag spezifiziert. Die Höhe der Vergütung richtet 
sich nach Zeit und Aufwand und nach Maßgabe der Dienstleis-
tungssätze gemäß der jeweils gültigen Preisliste der GE-
SELLSCHAFT. Die Parteien können im Einzelvertrag anders-
lautende Regelungen treffen. 
 
2.  Spesen und Reisekosten 
Soweit im Einzelvertrag nicht anders spezifiziert, werden 
Reisekosten, Tages- und Übernachtungsgelder nach Aufwand 
berechnet. Reisezeiten gelten als Arbeitszeit. 
 
3.  Zahlungsbedingungen 
Die GESELLSCHAFT wird dem KUNDEN spätestens jeweils 
am Ende des Monats eine Rechnung über die in Anspruch 
genommenen Leistungen ausstellen. Die Mitarbeiter der GE-
SELLSCHAFT halten die täglichen Arbeitszeiten zu diesem 
Zweck im Tätigkeitsbericht fest. Der KUNDE erhält auf 
Wunsch Einsicht in die Tätigkeitsberichte. Die Rechnungen 
werden innerhalb von zehn Tagen ohne Abzug zahlbar ge-
stellt. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gelten-
den gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
§ 3  Durchführung 
 
 Die GESELLSCHAFT erbringt die Leistungen durch 
eigenes Personal, das Personal verbundener Konzernunter-
nehmen der GESELLSCHAFT oder durch sonstige Dritte, die 
als Subunternehmer zur Erfüllung der Leistungsverpflichtun-
gen nach Maßgabe des Einzelvertrages eingeschaltet werden. 
Die GESELLSCHAFT wird jeweils hinreichend qualifiziertes 
Personal zur Durchführung der Leistungen vorhalten und 
bereitstellen. Änderungen des mit der Erbringung der Leistun-
gen betrauten Personals wird die GESELLSCHAFT dem 
KUNDEN rechtzeitig anzeigen und bei der Neubesetzung der 
Anforderungen des KUNDEN unbeschadet der Verpflichtung 
zur Bereitstellung hinreichend qualifizierten Personals im 
Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten berücksichtigen. 
Innerhalb des Rahmens, den der Einzelvertrag vorgibt, be-
stimmt und verantwortet die GESELLSCHAFT die Art und 
Weise, wie und von wem der Einzelvertrag erfüllt wird. Wei-
sungsrechte des KUNDEN bestehen insoweit nicht gegenüber 
dem eingesetzten Personal. Die GESELLSCHAFT wird sich 
jedoch stets bemühen den Wünschen des KUNDEN Rech-
nung zu tragen. 
Die GESELLSCHAFT wird den KUNDEN über absehbare 
Verzögerungen informieren, sobald diese für ihn erkennbar 

werden. Die GESELLSCHAFT wird den KUNDEN insbesonde-
re rechtzeitig unter Angabe der Gründe auf eine drohende 
Überschreitung einzelvertraglich vereinbarter Fertigstellungs-
termine hinweisen. Soweit eine Ursache, die die GESELL-
SCHAFT nicht zu vertreten hat, insbesondere Streik, Krieg, 
Unruhen, Katastrophen oder bei Fällen höherer Gewalt, die 
Leistungserbringung beeinträchtigt, kann die GESELLSCHAFT 
eine angemessene Verschiebung des Termins sowie ange-
messene Wiederanlauffrist verlangen. 
Die GESELLSCHAFT erstellt bei einer einzelvertraglichen 
Vereinbarung kostenpflichtig eine Dokumentation oder sonsti-
ge einzelvertraglich beschriebene Unterlagen. 
 
§ 4  Mitwirkungspflichten 
 
 Die Umsetzung der eingegangenen Geschäftsverbin-
dung und insbesondere der von der GESELLSCHAFT zu 
erbringenden Leistung erfordert als wesentliche Vertragspflicht 
die enge Kooperation des KUNDEN. Insbesondere schafft der 
KUNDE unentgeltlich die Voraussetzungen im Bereich seiner 
Betriebssphäre, die zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Auftrages erforderlich sind. Zu diesen Voraussetzungen zäh-
len u. a., dass der KUNDE Arbeitsräume für die Mitarbeiter der 
GESELLSCHAFT einschließlich aller erforderlichen Arbeitsmit-
tel und der dazugehörigen Infrastruktur (z.B. EDV Anlage, 
Telekommunikationsanlagen einschl. Telefon und Telefax) 
sowie alle erforderlichen Informationen und Unterlagen unter 
Nennung der dazugehörigen Ansprechpartner. 
Der KUNDE benennt zudem eine Kontaktperson, die den 
Mitarbeitern der GESELLSCHAFT während der vereinbarten 
Arbeitszeit zur Verfügung steht; die Kontaktperson ist ermäch-
tigt, Erklärungen abzugeben, die im Rahmen der Fortführung 
des Auftrages als Zwischenentscheidung notwendig sind. 
Die vom KUNDEN zu benennende Kontaktperson verschafft 
den Mitarbeitern der GESELLSCHAFT jederzeit Zugang zu 
den für ihre Tätigkeit notwendigen Informationen und versorgt 
sie rechtzeitig mit allen erforderlichen Unterlagen und unter-
richtet die GESELLSCHAFT über alle Vorgänge und Umstän-
de, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein 
können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Um-
stände, die erst während der Tätigkeit der GESELLSCHAFT 
bekannt werden. 
Auf Verlangen der GESELLSCHAFT hat der KUNDE die 
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen 
Auskünfte und Erklärungen in einer von der GESELLSCHAFT 
formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 
Der KUNDE wird alle der GESELLSCHAFT übergebenen 
Unterlagen, Informationen und Daten bei sich  im Original oder 
in Kopie verwahren, sodass sie bei Beschädigung oder Verlust 
von Datenträgermaterial rekonstruiert werden können. 
Der KUNDE steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrags 
von der GESELLSCHAFT gefertigten Berichte, Organisations-
pläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnun-
gen nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden. 
Alle in diesen Bedingungen aufgeführten oder im Einzelvertrag 
vereinbarten Mitwirkungspflichten sind wesentliche Haupt-
pflichten des KUNDEN und werden als solche vereinbart. 
Erbringt der KUNDE eine seiner Mitwirkungspflichten nicht 
vereinbarungsgemäß, so gelten die daraus entstehenden 
Folgen, wie zusätzliche Leistungen und Verzögerungen, zu 
Lasten des KUNDEN. Die GESELLSCHAFT kann den er-
brachten Mehraufwand dem KUNDEN in Rechnung stellen. 
Die GESELLSCHAFT kann dem KUNDEN ferner eine ange-
messene Frist zur Nachholung der Mitwirkungsleistungen mit 
der Erklärung setzen, dass er den Einzelvertrag kündige, falls 
diese Frist fruchtlos verstreicht. 
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§ 5  Besondere Regelungen für Werkleistungen 
 
1.  Lieferumfang 
Die GESELLSCHAFT übernimmt bei der Vereinbarung von 
Werkleistungen die Verpflichtung zur vertragsgemäßen kun-
denspezifischen Programmierung bzw. Anpassung zuvor 
lizenzierter Software oder zur Erstellung sonstiger Arbeitser-
gebnisse. Die Lieferung einer Dokumentation sowie die Liefe-
rung von Quell Code Dateien bei Vereinbarung von Program-
mierleistungen ist nur geschuldet, wenn dies ausdrücklich 
zwischen den Parteien vereinbart ist. 
 
2. Besondere Mitwirkungspflichten des KUNDEN bei Werk-
leistungen 
Der KUNDE hat der GESELLSCHAFT unbeschadet der all-
gemeinen Mitwirkungspflichten nach Maßgabe dieser Bedin-
gungen die zur Durchführung der Werkleistungen erforderli-
chen nachfolgenden Unterlagen und Informationen vollständig 
und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 
Hierzu gehören, soweit dies nicht schon vor Angebot bzw. 
Auftrag erfolgt ist, ein vollständiges Pflichtenheft (mit Anforde-
rungskatalog, Leistungsbeschreibungen), ferner Testdaten für 
die Durchführung von Abnahmetests. Der Umfang der vorste-
henden Informationen ist regelmäßig im Einzelvertrag festzu-
legen. Soweit im Einzelvertrag nichts Besonderes vereinbart 
wird, müssen die benötigten Unterlagen, Informationen und 
Daten vor Beginn der Arbeiten in verbindlicher Fassung vorlie-
gen. 
Der KUNDE trägt bei einzelvertraglich vereinbarten kunden-
spezifischen Programmierungen/Anpassungen dafür Sorge, 
dass die Datenverarbeitungsumgebung zur Integration der 
Arbeitsergebnisse in der Leistungsbeschreibung im erforderli-
chen Umfang beschrieben ist und dem jeweiligen Stand der 
Technik entspricht. 
Im Rahmen des jeweiligen Einzelvertrages kann ferner die 
Bereitstellung von Projektmitarbeitern, bzw. die rechtzeitige 
Fertigstellung komplementärer Projekte im Verantwortungsbe-
reich des KUNDEN vereinbart werden. 
Der KUNDE stellt ferner die zur Durchführung der Werkleis-
tungen erforderliche Soft- und Hardware einschließlich sämtli-
cher zur Nutzung erforderlicher Lizenzen, Genehmigungen 
und sonstiger Rechte bei. Dies umfasst auch etwaige Stan-
dardsoftware der GESELLSCHAFT, die nach Maßgabe des 
Einzelvertrages anzupassen oder zu implementieren ist. 
Die vorstehenden Verpflichtungen und Leistungen des KUN-
DEN (Mitwirkungspflichten) werden von diesem auf eigene 
Kosten erfüllt. 
 
3.  Pflichtenheft; Abnahmetestdokumentation 
Pflichtenheft: Das Pflichtenheft ist eine abschließende Doku-
mentation der vom KUNDEN an die kundenspezifischen Pro-
grammierungen, die kundenspezifischen Anpassungen oder 
die sonstigen Arbeitsergebnisse gestellten Anforderungen 
(einschließlich Leistungsbeschreibung, Entwicklungs- und 
Dokumentationsrichtlinien etc.). Das Pflichtenheft muss der 
GESELLSCHAFT bei Auftragserteilung über Werkleistungen in 
verbindlicher Fassung vorliegen. 
Abnahmetestdokumentation: Die Abnahmetestdokumentation 
ist von den Parteien auf der Grundlage des Pflichtenheftes zu 
erstellen und beidseitig durch Unterschrift anzuerkennen. Die 
Abnahmetestdokumentation ist eine abschließende Beschrei-
bung sämtlicher Abnahmetests, deren Durchführung sowie die 
Festlegung von Fehlerkategorien und der zu erwartenden 
Testergebnisse, deren Einhaltung von den Parteien einver-
nehmlich als Erfüllung des Pflichtenheftes durch die Indivi-
dualsoftware, bzw. die Modifikationen des Systems anerkannt 
wird (Abnahmefähigkeit). Die Abnahmetestdokumentation ist – 
soweit im jeweiligen Leistungsschein nichts anderes vereinbart 
- je nach Projektfortschritt und Erforderlichkeit spätestens 
jedoch vier (4) Wochen vor Beginn der Systemtests laut Pro-
jektplan beidseitig durch Unterschrift freizugeben. 

Wird die GESELLSCHAFT auch mit der Erstellung des Pflich-
tenheftes oder der Abnahmetestdokumentation beauftragt, so 
werden diese Unterlagen mit der Freigabe durch den KUN-
DEN verbindlich. Der KUNDE gibt die Dokumente unverzüg-
lich nach Vorlage durch die GESELLSCHAFT frei, oder lehnt 
die Freigabe unter Angabe von Gründen ab. Änderungen des 
zunächst vorgelegten Pflichtenheftes werden durch die GE-
SELLSCHAFT nach erneuter Beauftragung durch den KUN-
DEN in Form von Dienstleistungen erbracht. Soweit der KUN-
DE binnen zehn Werktagen nach Vorlage des Pflichtenheftes 
oder der Abnahmetestdokumentation durch die GESELL-
SCHAFT keine Erklärung abgibt, wird das vorgelegte Doku-
ment verbindlich. 
 
4. Projektorganisation 
Jeder Vertragspartner benennt dem anderen einen Projektlei-
ter oder Teil-Projektleiter, die mit der Erstellung der kunden-
spezifischen Programmierung/Anpassungen zusammenhän-
gende Informationen und Entscheidungen herbeizuführen 
haben. Weitere Regelungen zur Projektorganisation können 
zwischen den Parteien einzelvertraglich getroffen werden. 
 
5. Besondere Regelungen zu Lieferterminen bei Werkver-
trägen 
Fristen für die Erbringung der kundenspezifischen Program-
mierung/Anpassungen oder der sonstigen Arbeitsergebnisse 
und für die sonstigen von der GESELLSCHAFT zu erbringen-
den Leistungen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung 
im Einzelvertrag und sind als Projektfertigstellungstermin zu 
bezeichnen. Die Fristen verlängern sich entsprechend, wenn 
im Falle der Erstellung des Pflichtenheftes durch die GE-
SELLSCHAFT dessen Freigabe vom KUNDEN nach dem 
vorgesehenen Termin erfolgt oder wenn sonstige zur Erbrin-
gung der kundenspezifischen Programmierung/Anpassungen 
erforderliche Unterlagen aus von der GESELLSCHAFT nicht 
zu vertretenden Gründen nicht zum Termin vorliegen, der zum 
Beginn der Arbeiten vorgesehen ist. Dasselbe gilt, wenn durch 
eine nachträgliche Änderung des Pflichtenheftes oder durch 
sonstige von ihr nicht zu vertretende Umstände die GESELL-
SCHAFT in der ordnungsgemäßen Durchführung des Auftra-
ges behindert wird. Als von der GESELLSCHAFT nicht zu 
vertretende Umstände gelten insbesondere Verzögerungen 
oder Mängel der Leistungen oder der bereit zu stellenden 
Systemumgebung, die im Rahmen der Zusammenarbeit  vom 
KUNDEN zu erbringen sind. 
 
6.  Abnahme 
Die GESELLSCHAFT wird die kundenspezifischen Program-
mierungen, kundenspezifischen Anpassungen oder sonstigen 
Werkleistungen nach Abschluss der Testphase zur Abnahme 
freigeben. 
Der KUNDE ist nach Freigabe der Arbeitsergebnisse zur 
unverzüglichen Durchführung der Abnahme verpflichtet. Die 
GESELLSCHAFT wird bei der Durchführung der Abnahme 
durch den KUNDEN einbezogen. 
Die Abnahme erfolgt unter Verwendung der zwischen den 
Parteien vereinbarten Dokumentation (Pflichtenheft, Abnahme-
testdokumentation). Über die Ergebnisse der Abnahme wird 
ein Abnahmeprotokoll erstellt. Hierin werden etwaige aufgetre-
tene Fehler nach folgenden drei Fehlerkategorien unterschie-
den: 
Fehlerkategorie 1: schwere Fehler z.B.: 
Fehler, die dazu führen, dass die kundenspezifischen Pro-
grammierung/Anpassung oder die Arbeitsergebnisse insge-
samt nicht genutzt werden können. 
Fehler in zentralen Funktionen der kundenspezifischen Pro-
grammierung/Anpassung, die zum Abbruch der gesamten 
Anwendung führen. 
Fehlerkategorie 2: mittlere Fehler, z.B.: 
Fehler in der kundenspezifischen Programmierung/Anpassung 
oder in sonstigen Ergebnissen, die nicht zu den in der Fehler-
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kategorie 1 aufgeführten Fehlern gehören und gleichwohl so 
erheblich sind, dass eine Abnahme und Fehlerkorrektur im 
Rahmen der Gewährleistung nicht zumutbar ist, da betriebskri-
tische Funktionen nicht ohne wesentliche Fehler sind. Der 
Mangel kann nicht mit organisatorischen Mitteln umgangen 
werden. 
 
Fehlerkategorie 3: leichte Fehler, z.B.: 
Fehler, die keine bedeutsame Auswirkung auf Funktionalität 
und Nutzbarkeit der kundenspezifischen Programmie-
rung/Anpassung oder der Arbeitsergebnisse haben. Die Nut-
zung der kundenspezifischen Programmierung/Anpassung 
oder sonstigen Arbeitsergebnisse ist hierdurch nicht oder nur 
unwesentlich eingeschränkt. 
Fehler der Fehlerkategorie 1 und 2 sind noch während der 
Abnahmeprüfung zu beheben oder so zu umgehen, dass eine 
Nutzung des Werks zumindest im Sinne der Fehlerkategorie 3 
möglich ist. Der Lauf der Abnahmeprüfung wird während der 
Dauer, in der das Werk infolge eines Fehlers der Kategorie 1 
oder 2 nicht weiter getestet werden kann, gehemmt, wobei die 
Hemmung mit der Übergabe der zur Fehlerbehebung erforder-
lichen Dokumentation durch den KUNDEN eintritt und mit der 
Lieferung und Meldung der Fehlerkorrektur durch die GE-
SELLSCHAFT endet. 
Der KUNDE ist bei Fehlern der Fehlerkategorie 1 zur vollstän-
digen Wiederholung der Abnahme berechtigt, während Fehler 
der Fehlerkategorie 2 zur Wiederholung der Abnahme der 
hiervon betroffenen Funktionen führt. Der KUNDE ist ferner 
nach wiederholtem Scheitern der Fehlerbehebung (mindes-
tens 2 mal) innerhalb angemessener Frist zur Verweigerung 
der Abnahme berechtigt. Die Fehlerkorrektur von Fehlern der 
Fehlerkategorie 3 erfolgt im Rahmen der Nacherfüllung. 
Bei fehlender Erklärung innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
nach Freigabe durch die GESELLSCHAFT oder bei Inbetrieb-
nahme gilt die Abnahme als erklärt. 
 
§ 6  Änderung der Leistung 
 
 Als vereinbarter Leistungsumfang gilt, was im Einzelver-
trag oder bei Werkleistungen auch im Pflichtenheft, der Ab-
nahmetestdokumentation oder durch die Abnahme von Mei-
lensteinen als Arbeitsergebnis akzeptiert wurde einschl. der 
darin enthaltenen Planungen, Konzepte und Festlegungen für 
Folgephasen sowie sonstige einvernehmlich verabschiedete 
Projektdokumentation. 
Ein Änderungswunsch kann sowohl vom KUNDEN als auch 
von der GESELLSCHAFT ausgehen. Jeder Änderungswunsch 
ist schriftlich (einschließlich Email und Telefax) zu formulieren 
und dem verantwortlichen Ansprechpartner der anderen Partei 
zu übergeben. 
Die GESELLSCHAFT ist nach Eingang des entsprechenden 
schriftlichen (einschließlich Email und Telefax) Änderungs-
wunsches zur unverzüglichen Mitteilung des Anpassungsauf-
wandes verpflichtet. Die entsprechende Änderungsvereinba-
rung wird Bestandteil des ursprünglichen Auftrages, wenn sie 
von den Parteien schriftlich anerkannt wird. Die GESELL-
SCHAFT untersucht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
des Änderungswunsches die dort beschriebene Änderung, 
ermittelt die Auswirkungen der Änderungen und stellt sie 
schriftlich (einschließlich Email und Telefax) in einem Nach-
tragsangebot zusammen. Wenn der Änderungswunsch von 
der GESELLSCHAFT ausgeht, beinhaltet das Nachtragsange-
bot neben den in vorstehend niedergelegten Punkten mindes-
tens die aufzuzeigenden Auswirkungen: 
Beschreibung der funktionalen Änderung und ihrer Auswirkung 
auf verabschiedete Dokumente und andere Ergebnisse, 
Auswirkungen auf den definierten Leistungsumfang und da-
durch ausgelöste Veränderungen des Aufwands und der 
vereinbarten Termine. 
Der KUNDE wird die GESELLSCHAFT in angemessener Frist 
– jedenfalls innerhalb von 14 Tagen – benachrichtigen, ob er 

das Nachtragsangebot annimmt. Der Aufwand der GESELL-
SCHAFT für die Untersuchung der Änderung sowie etwaige 
Stillstandskosten (neutrale Zeiten) sind durch den KUNDEN 
gesondert zu vergüten, wenn der Änderungswunsch vom 
KUNDEN ausgeht oder wenn der Änderungswunsch von der 
GESELLSCHAFT ausgeht und die Änderung sachlich notwen-
dig ist, dies aber für die GESELLSCHAFT bei Auftragsertei-
lung nicht erkennbar war. 
 
§ 7  Gewerbliche Schutzrechte, Vertraulichkeit 
 
1.  Gewerbliche Schutzrechte 
Die GESELLSCHAFT räumt dem KUNDEN an den Arbeitser-
gebnissen – soweit es sich nicht um Anpassungen der Stan-
dardsoftware der GESELLSCHAFT handelt - ein zeitlich unbe-
schränktes, nicht ausschließliches Nutzungsrecht zur Verviel-
fältigung, Bearbeitung und Verbreitung innerhalb der verbun-
den Gesellschaften des KUNDEN ein. Das Nutzungsrecht ist 
nicht übertragbar. 
Soweit es sich um Anpassungen der Standardsoftware, der 
zugehörigen Handbücher, Schulungsunterlagen oder sonstiger 
zugehöriger Dokumentation der Gesellschaft handelt, räumt 
die GESELLSCHAFT dem KUNDEN ein einfaches Nutzungs-
recht nach den Bestimmungen des Lizenzvertrages über zuvor 
lizenzierte Software der GESELLSCHAFT ein. Im Übrigen 
verbleiben sämtliche Rechte bei der GESELLSCHAFT. 
 
2.  Vertraulichkeit 
Die Parteien vereinbaren strikte Vertraulichkeit aller gegensei-
tig offen gelegten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sonsti-
ger als vertraulich bezeichneter Informationen. Die Verpflich-
tung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Ideen, Modelle, 
Konzepte, Methoden, Techniken und sonstiges bedeutsames 
Know-how sowie für Informationen, die der Partei, die sie 
erhält, bereits bekannt sind oder ohne Zusammenhang mit 
dem Auftragsverhältnis bekannt werden. Die GESELLSCHAFT 
wird die ihr vom KUNDEN zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Informationen vertraulich behandeln, nicht an Dritte wei-
tergeben – soweit dies nicht zur Auftragserfüllung erforderlich 
ist – und ausschließlich zur Auftragserfüllung verwenden. 
Nach Beendigung eines jeweiligen Auftrages ist der Empfän-
ger verpflichtet, die Unterlagen mit vertraulichen Informationen 
auf Anforderung der anderen Partei zurückzugeben. Die ge-
setzlichen Bestimmungen über Datenschutz sind zu beachten. 
 
3.  Treuepflichten 
Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Zu 
unterlassen ist insbesondere die aktive Abwerbung von Mitar-
beitern des anderen Vertragspartners. 
 
§ 8  Freiheit von Rechten Dritter 
 
 Die GESELLSCHAFT gewährleistet, dass der Einräu-
mung der Nutzungsrechte nach diesen Bedingungen keine 
Rechte Dritter entgegenstehen und stellt den KUNDEN von 
Ansprüchen Dritter, die die Verletzung dieser Rechte geltend 
machen, frei. Dies gilt jedoch insbesondere dann nicht, wenn 
die behauptete Rechtsverletzung in Änderungen der Leistun-
gen durch den KUNDEN ihren Grund hat. Es gilt ferner nicht, 
wenn der KUNDE die unveränderten, von der GESELL-
SCHAFT gelieferten Arbeitsergebnisse zusammen mit einer 
Software Dritter so nutzt, dass  dadurch die Rechte Dritter 
verletzt werden. 
Der KUNDE verpflichtet sich, die GESELLSCHAFT unverzüg-
lich von jedem gegen ihn geltend gemachten Anspruch schrift-
lich zu benachrichtigen. Er ermächtigt die GESELLSCHAFT, 
nach dessen Maßgabe die Abwehr der Ansprüche für ihn 
gerichtlich wie außergerichtlich zu übernehmen und den Streit 
nach Gutdünken beizulegen. Zur Ausübung der Befugnisse 
gibt er der GESELLSCHAFT alle erforderlichen Informationen 
und gewährt ihr zumutbare Unterstützung. Der KUNDE wird 
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die Verteidigung der GESELLSCHAFT nicht durch Handlun-
gen oder Unterlassungen beeinflussen, die mit der GESELL-
SCHAFT nicht abgestimmt sind und den Anspruch nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung der GESELLSCHAFT aner-
kennen. 
 
§ 9  Gewährleistung, Qualitative Leistungsstörungen 
 
1.  Gewährleistung (nur bei Werkleistungen) 
Im Falle der Vereinbarung von Werkleistungen leistet die 
GESELLSCHAFT für die vertragsgemäße Beschaffenheit der 
Arbeitsergebnisse Gewähr. Soweit nicht im Einzelvertrag 
ausdrücklich als Garantie bezeichnet, handelt es sich bei 
besonderen Vereinbarungen hinsichtlich der Eigenschaften 
der kundenspezifischen Programmierungen/Anpassungen 
nicht um Garantien im Sinne von § 639 BGB. 
Die Gewährleistungsansprüche erstrecken sich nicht auf kun-
denspezifische Programmierungen/Anpassungen oder sonsti-
ge Arbeitsergebnisse, die der KUNDE ändert, oder die er nicht 
in der im Pflichtenheft beschriebenen Systemumgebung ein-
setzt, es sei denn der KUNDE weist nach, dass dies nicht für 
den Mangel ursächlich war. Voraussetzung für Gewährleis-
tungsansprüche ist die Reproduzierbarkeit oder 
Feststellbarkeit der Mängel. Der KUNDE hat Mängel unver-
züglich unter Angabe der ihm bekannten und zur Erkennung 
zweckdienlichen Informationen zu melden und im erforderli-
chen Umfang Maßnahmen zu treffen, welche die Feststellung 
der Mängel und ihrer Ursachen erleichtern. 
Die GESELLSCHAFT ist nach ordnungsgemäßer Meldung 
eines Mangels zunächst zur Nacherfüllung durch Beseitigung 
oder Umgehung des Fehlers oder durch Lieferung eines im 
Wesentlichen mangelfreien Arbeitsergebnisses berechtigt. Die 
Fehlerbeseitigung erfolgt bei Verpflichtung zur Lieferung von 
kundenspezifischen Programmierungen/Anpassungen durch 
Übersendung eines Datenträgers, auf dem sich eine fehlerbe-
reinigte Version befindet, welche der KUNDE installiert. Soweit 
technisch möglich, ist die GESELLSCHAFT berechtigt, die 
fehlerbereinigte Version an Stelle der Übersendung eines 
Datenträgers auch zum Download durch den KUNDEN bereit-
zustellen. Schlägt die Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist fehl, bzw. gelingt es der GESELLSCHAFT innerhalb 
angemessener Zeit nicht, eine erhebliche Abweichung von der 
Produktspezifikation zu beseitigen, oder zu umgehen, so dass 
das Arbeitsergebnis für den KUNDEN einsatzfähig wird, oder 
lediglich Fehler der Fehlerkategorie 3 fortbestehen, so kann 
dieser vom Vertrag zurücktreten, oder Minderung der verein-
barten Vergütung verlangen und – bei Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen – neben dem Rücktritt auch Scha-
densersatz verlangen. 
Der KUNDE wird die GESELLSCHAFT im Rahmen des Zu-
mutbaren bei der Beseitigung von Mängeln unterstützen. Ist 
die Beseitigung von Mängeln mit angemessenem Aufwand 
nicht möglich, so kann die GESELLSCHAFT hinsichtlich der 
betroffenen kundenspezifischen Programmierung/Anpassung 
oder des sonstigen Arbeitsergebnisses vom Vertrag unbe-
schadet etwaiger Ansprüche des KUNDEN zurücktreten. 
Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von 12 Mona-
ten nach Abnahme. 
 
2.  Qualitative Leistungsstörung (nur bei Dienstleistungen) 
Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemäß erbracht und hat 
die GESELLSCHAFT dies zu vertreten, so ist sie verpflichtet, 
die Dienstleistung ohne Mehrkosten für den KUNDEN inner-
halb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Vo-
raussetzung ist eine Rüge des KUNDEN, die unverzüglich und 
schriftlich zu erfolgen hat. Die Rüge hat spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Kenntnis oder ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der KUNDE ohne grobe Fahrlässigkeit hätte hiervon Kenntnis 
erlangen müssen, zu erfolgen. Gelingt die vertragsgemäße 
Erbringung der Dienstleistung aus vom KUNDEN nicht zu 
vertretenden Gründen innerhalb einer vom KUNDEN schriftlich 

zu setzenden angemessenen Nachfrist in wesentlichen Teilen 
nicht, ist der KUNDE zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
berechtigt. 
In diesem Fall hat die GESELLSCHAFT Anspruch auf Vergü-
tung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund 
des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt 
nur für solche Leistungen, für die der KUNDE innerhalb von 
zwei Wochen nach Kündigung nachweist, dass sie für ihn nicht 
nutzbar und ohne Interesse sind. Das Recht zur außerordentli-
chen Kündigung bleibt unberührt. Weitergehende Ansprüche 
des KUNDEN wegen qualitativer Leistungsstörung sind aus-
geschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. 
 
§ 10  Haftung 
 
1. Die GESELLSCHAFT haftet unbeschränkt 
- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
- für die schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit,  
- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie  
- im Umfang einer von der GESELLSCHAFT übernommenen 
Garantie. 
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer den Vertrags-
zweck gefährdenden wesentlichen Vertragspflicht (Kardinal-
pflicht) ist die Haftung der GESELLSCHAFT der Höhe nach 
begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen 
Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Ergänzend hierzu ist 
die Haftung der GESELLSCHAFT unabhängig vom Rechts-
grund auf € 25.000,- begrenzt.  
3. Eine weitergehende Haftung der GESELLSCHAFT ist 
ausgeschlossen.  
4. Außer in den Fällen des Absatzes 1 haftet die GESELL-
SCHAFT nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Ein-
sparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige 
mittelbare und Folgeschäden. § 8 bleibt hiervon unberührt. 
5. Im Falle eines Datenverlustes ist die Haftung der GE-
SELLSCHAFT in jedem Fall begrenzt auf den Schaden, der 
bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den KUNDEN 
entstanden wäre. 
 
§ 11  Verjährung 
 
 Haftungsansprüche und Ansprüche aus qualitativer 
Leistungsstörung verjähren in einem Jahr ab Kenntnis über die 
den Anspruch begründenden Umstände oder dem Zeitpunkt, 
zu dem der KUNDE ohne grobe Fahrlässigkeit hätte hiervon 
Kenntnis erlangen müssen, spätestens jedoch in fünf Jahren 
nach Lieferung der kundenspezifischen Programmie-
rung/Anpassung oder des sonstigen Arbeitsergebnisses. Die 
Verjährung bei Haftung wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
und in allen sonstigen Fällen, in denen eine Partei zwingend 
haftet, richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. 
 
§ 12  Datenschutz 
 
 Der KUNDE sorgt dafür, dass der GESELLSCHAFT alle 
relevanten, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen-
den Sachverhalte, deren Kenntnis für sie aus Gründen des 
Datenschutzes und der Geheimhaltung erforderlich ist, be-
kannt gegeben werden. Die GESELLSCHAFT stellt sicher, 
dass alle Personen, die mit der Bearbeitung und Erfüllung des 
Vertrages betraut sind, die Einhaltung der Bestimmungen des 
Datenschutzes beachten. Sowohl der KUNDE als auch die 
GESELLSCHAFT sind verpflichtet, alle im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, 
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu 
vertraglichen Zwecken zu verwerten. 
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§ 13  Schriftform, Rechtsordnung, Gerichtsstand 
 
 Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Entgegenstehende Geschäftsbedin-
gungen des Kunden finden keine Anwendung. Auf diesen 
Vertrag ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden; 
die Anwendung des “Einheitlichen UN-Kaufrechts” (Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Wareneinkauf) wird ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. 

§ 14  Salvatorische Klausel 
 
 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird 
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die Parteien werden zusammenwirken, um unwirksa-
me Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die 
den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entspre-
chen.

 


